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- - - - - . - ,
DerFilm" KaiserFranzJosephalsRegentundMensch"für
Jugendlichenichtzugelassen .

NachdemWienerKinogesetzdürfenLaufbilder( Filme )vorKin- ¬
dernundJugendlichenzwischendemdrittenundvollendetensechzehnten
Lebensjahrgrundsätzlichnichtvorgeführtwerden.Ausnahmenvondiesem
generellenVerbotkönnenvomMagistratüberausdrücklichesAnsuchener-¬
teilt werden .Der Standpunktdes Beirates ,der vor der Entscheidungdes

Magistrats über ein solches Zulassungsansuchenin allen Fällengehört
entsprechen

wirdunddie ständigePraxis des Magistrats/seit demInkrafttretendes
Wiener Kinogesetzes am . Oktober1926 demSinndesGesetzes
(grundsätzlichesVerbotundausnahmsweiseZulassung) .Danachgenügtes
für eine solcheausnahmsweiseZulassungnicht bloss,dassderbetreffende
Filmfür Jugendlichenichtals schädigendbezeichnetwerdenkann,sondern
ermussvielmehrQualitätenaufweisen,dieseineZulassungimInteresse
derJugendørziehungundJugendbildungrechtfertigen.DaderFilm"Kaiser
FranzJosephals RegentundMensch "in vielenPunktendergeschichtlichen
WirklichkeitnichtentsprichtundnamentlichbeiJugendlichenfalschege-¬
schichtlicheVorstellungenerweckenkönnte ,wurdedemAnsuchen,diesenFilm
fi Jugendlichefreizugeben ,vomMagistratnichtentsprochen.GegendieEnt-¬
scheidungdesMagistratsist eine Berufungan die Landesregierungzulässig
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